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+++newsletter+++ 
 

Termine Dezember 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.12.2016 15.12.2016 09.12.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.12.2016 15.12.2016 09.12.2016 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

12.12.2016 15.12.2016 09.12.2016 

Umsatzsteuer4 12.12.2016 15.12.2016 09.12.2016 
Sozialversicherung5 28.12.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.12.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 



 

 

 

 

 

 

Termine Januar 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.01.2017 13.01.2017 06.01.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.01.2017 13.01.2017 06.01.2017 
Sozialversicherung5 27.01.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.01.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 



 

 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Juli 2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Neues BMF-Schreiben zu Teilwertabschreibungen und Anforderungen an 
eine „voraussichtlich dauernde Wertminderung“ 
Das Bundesministerium der Finanzen hat zu Fragen der steuerlichen Zulässigkeit von 
Teilwertabschreibungen Stellung genommen. Dabei geht es vor allem darum, wann eine „voraussichtlich 
dauernde Wertminderung“ bei Wertpapieren vorliegt. Bei börsennotierten, börsengehandelten und 
aktienindexbasierten Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens ist von einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im 
Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der Notierung bei Erwerb 
überschreitet. Entgegen der bisher von der Verwaltung vertretenen Auffassung bleiben bis zum Tag der 
Bilanzaufstellung eintretende Kursänderungen unberücksichtigt. 
Steigt der Börsenkurs zum nächsten Bilanzstichtag, muss das Wertpapier nach einer vorangegangenen 
Teilwertabschreibung mit dem aktuellen Börsenkurs angesetzt werden, wobei die ursprünglichen 
Anschaffungskosten die Obergrenze bilden. Bei der Wertaufholung soll die Bagatellgrenze nicht zur 
Anwendung kommen; diese Auffassung der Finanzverwaltung ist allerdings umstritten. 



 

 

Jede Teilwertabschreibung führt zu Aufwand und ist damit steuerentlastend; jede Wertaufholung führt zu 
Ertrag und ist damit steuerbelastend. 
Beispiel: Das Wertpapier wird zu 100 angeschafft und so in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 erfasst. 
Der Börsenkurs beträgt 98 zum 31. Dezember 2014, 90 zum 31. Dezember 2015 und 93 zum 
31. Dezember 2016. 
In der Bilanz zum 31. Dezember 2014 darf keine Teilwertabschreibung erfolgen, da die Bagatellgrenze 
nicht überschritten ist. Zum 31. Dezember 2015 kann der Steuerpflichtige eine Teilwertabschreibung von 
100 auf 90 vornehmen. Tut er dies, muss er in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 nach umstrittener 
Auffassung der Finanzverwaltung das Wertpapier mit 93 ansetzen, obwohl die Bagatellgrenze nicht 
überschritten wird. 

Kein wiederholter Wechsel der Gewinnermittlungsart wegen Irrtums über 
steuerliche Folgen 
Wer sich nach einem Wechsel für eine Gewinnermittlungsart entschieden hat, muss dabei bleiben, auch 
wenn er sich über deren steuerliche Folgen geirrt hat. Ausgeübt wird das Gewinnermittlungswahlrecht 
durch die tatsächliche Handhabung der Gewinnermittlung. Dass ein Einzelunternehmer die fertiggestellte 
Gewinnermittlung als endgültig ansieht, kann daraus geschlossen werden, dass er sie durch die 
Übersendung an das Finanzamt in den Rechtsverkehr gibt. 
Im Fall hatte ein Landwirt jahrelang bilanziert, war aber im Streitjahr zur Einnahmenüberschussrechnung 
(EÜR) gewechselt. Als ihm das Finanzamt unter Hinweis auf die EÜR eine begehrte Teilwertabschreibung 
versagte, wollte er im Einspruchsverfahren zurück zur Bilanzierung wechseln. 
Das lehnte der Bundesfinanzhof ab. Nach einem Wechsel der Gewinnermittlungsart bleibt der 
Steuerpflichtige grundsätzlich für drei Wirtschaftsjahre an diese Wahl gebunden; nur bei Vorliegen eines 
besonderen Grunds kann er vor Ablauf dieser Frist wieder zurückwechseln. Legt der Steuerpflichtige die 
Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse und einen vernünftigen wirtschaftlichen Grund für den erneuten 
Wechsel der Gewinnermittlungsart dar, so kann sogar ein mehrfacher Wechsel der Gewinnermittlungsart 
auf den gleichen Zeitpunkt zuzulassen sein. Der hier maßgebliche Irrtum über die steuerlichen Folgen 
dieser Wahl ist aber kein besonderer Grund. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Ab 1. Oktober 2016 darf von 
Verbrauchern für Anzeigen und Erklärungen nicht mehr als die Textform 
verlangt werden 
Unternehmer sollten ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die sie gegenüber Verbrauchern 
verwenden, überprüfen und gegebenenfalls ändern. Für Schuldverhältnisse, die nach dem 
30. September 2016 entstehen, darf für eine Anzeige oder Erklärung des Verbrauchers gegenüber dem 
Unternehmer regelmäßig keine strengere Form als die Textform vereinbart werden. Unter Textform fallen 
beispielsweise E-Mail, Fax oder SMS, wenn die Person des Erklärenden erkennbar ist. Die vorherige 
Regelung ließ für Schuldverhältnisse vor dem 1. Oktober 2016 noch die Schriftform zu. Zur Wahrung der 
Schriftform muss die Erklärung eigenhändig im Original unterzeichnet werden. 
· Betroffen sind grundsätzlich alle mit Verbrauchern geschlossenen Formularverträge. Beispielsweise für 

eine Kündigung dürfen diese nunmehr nur die Textform verlangen. Ist in den AGB die Schriftform 
vereinbart, ist die Klausel unwirksam. Damit wären Kündigungen oder sonstige Erklärungen des 
Verbrauchers auch mündlich zulässig und wirksam. Zusätzlich besteht das Risiko, dass der 
Unternehmer wegen der Verwendung von unzulässigen AGB kostenpflichtig abgemahnt wird. 

· Auch bei Arbeitsverträgen schlägt die Problematik durch, weil Arbeitnehmer regelmäßig als 
Verbraucher anzusehen sind. Ein Arbeitsverhältnis kann zwar weiterhin nur schriftlich gekündigt 
werden, weil das Gesetz Schriftform anordnet. Viele Arbeitsverträge enthalten allerdings 
Ausschlussklauseln, wonach Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis (Arbeitsentgelt, Urlaubsanspruch) 
zunächst schriftlich geltend gemacht werden müssen. In Neuverträgen ab dem 1. Oktober 2016 darf 
nur noch die Textform verlangt werden. Ausschlussklauseln, die in einem anwendbaren Tarifvertrag 
geregelt sind, dürfen weiterhin auf die Schriftform abstellen. Denn Tarifverträge unterliegen nicht der 
AGB-Kontrolle. 

Zu beachten ist die Gefahr, dass ein Alt-Vertrag, mit dem vor dem 1. Oktober 2016 ein Schuldverhältnis 
begründet wurde, durch eine Änderung nach dem 30. September 2016 gegebenenfalls zu einem Neu-
Vertrag wird. Dann muss die neue Textform-Regelung eingehalten werden. 
Hinweis: Auch für Alt-Verträge galt bei vertraglich vereinbarter Schriftform bisher schon die gesetzliche 
Auslegungsregel, dass Anzeigen und Erklärungen per E-Mail oder Fax ausreichend sein können. Mit der 
Neuregelung werden Unternehmer gezwungen, ihren Vertragspartnern (Verbrauchern) in den AGB die 
geltende Rechtslage mitzuteilen. 



 

 

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im 
Laufe des Wirtschaftsjahrs keine permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des 
Wirtschaftsjahrs Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen zum Bilanzstichtag erfolgen. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 
vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen 
werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere 
bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber zeitliche 
Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
· Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von zehn Tagen 

vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch 
Einkäufe oder Verkäufe sind zuverlässig festzuhalten. 

· Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate 
vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur 
erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der durch die 
Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. 
Rückrechnung reicht nicht aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge 
unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders wertvolle Güter ist nur die 
Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen wie das 
Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der Bestände am Bilanzstichtag abstellen, 
nicht in Anspruch genommen werden können. 

· Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht 
begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der Ware. 
Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt worden sind, bestehen Bedenken 
gegen diese Handhabung. 

· Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert 
einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und 
relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige 
Güter und Gegenstände, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses 
Verfahren einzubeziehen. 

· Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet 
werden. Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von 
nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum 
verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei diesen 
Gegenständen in der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen sowie bei 
Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen. 

· Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis zum 
Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die 
Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die 
Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten entsprechen. 
Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind 
von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch notwendig sein, die 
Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. 
Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die spätere Reinschrift der 
Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren 
oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen nur erfasst 
werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte 
ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren 
Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an verlängerte 
Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch für Besitz- und 
Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist 
durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können Diktiergeräte verwendet werden. Besprochene Tonbänder können 
gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind. 



 

 

Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt werden. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017 
Ab 1. Januar 2017 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung: 

 
2017 

monatlich 
€ 

2016 
monatlich 

€ 

2017 
jährlich 

€ 

2016 
jährlich 

€ 
West 
Krankenversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00 
Pflegeversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00 
Rentenversicherung 6.350,00 6.200,00 76.200,00 74.400,00 
Arbeitslosenversicherung 6.350,00 6.200,00 76.200,00 74.400,00 
Ost 
Krankenversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00 
Pflegeversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00 
Rentenversicherung 5.700,00 5.400,00 68.400,00 64.800,00 
Arbeitslosenversicherung 5.700,00 5.400,00 68.400,00 64.800,00 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen 
für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 57.600,00 €. Für die bereits am 
31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 
52.200,00 €. 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2017 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2016 vernichtet 
werden: 
· Aufzeichnungen aus 2006 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31. Dezember 2006 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2006 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, die 2006 oder früher aufgestellt worden 

sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahre 2006 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 

Geschäftsbriefe, die 2010 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2010 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder 

zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden 
müssen. 
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus 
nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr 
als 500.000 € im Kalenderjahr 2016 betragen hat, müssen die im Zusammenhang stehenden 
Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die 
Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 



 

 

Keine Rücklage für Ersatzbeschaffung zur Vermeidung eines 
behördlichen Eingriffs bei drohendem Vertragsverletzungsverfahren der 
EU gegen die Bundesrepublik Deutschland 
Die EU drohte der Bundesrepublik Deutschland mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. 
Grund war, dass der Landkreis (A) seine Müllentsorgung ohne europaweite Ausschreibung auf ein 
Unternehmen (D) übertragen hatte, dessen Anteile zu 51 % bei einer Gesellschaft (B) des Landkreises (A) 
lagen. Zur Vermeidung des Vertragsverletzungsverfahrens wurden die restlichen 49 % der 
Gesellschaftsanteile von C auf B übertragen. Mit der Bündelung der Anteile bei B sollte erreicht werden, 
dass man auf die europaweite Ausschreibung verzichten konnte. 
C hat aus dem Verkauf seiner 49 %igen Beteiligung einen Gewinn erzielt. Dafür bildete er eine Rücklage 
für Ersatzbeschaffung. Es war geplant, von dem Verkaufserlös zu einem späteren Zeitpunkt andere 
Gesellschaftsanteile zu erwerben. 
Das Finanzgericht Münster lehnte es ab, die gebildete Rücklage für Ersatzbeschaffung anzuerkennen. 
Nach der Entscheidung kann die Rücklage nur gebildet werden, wenn ein Wirtschaftsgut zur Vermeidung 
eines behördlichen Eingriffs gegen Entschädigung aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. Der drohende 
Eingriff muss sich unmittelbar auf das ausscheidende Wirtschaftsgut auswirken. Außerdem muss zeitnah 
zur Veräußerung ein funktionsgleiches Ersatzwirtschaftsgut angeschafft werden. 
Im vorliegenden Fall drohte die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, nicht aber gegen das klagende Unternehmen (C). Folglich fehlte es an der Unmittelbarkeit 
der Wirkung auf die von C veräußerten Anteile an der (D)-GmbH. Außerdem wurde in Frage gestellt, ob 
die später ersatzweise angeschafften Gesellschaftsanteile überhaupt den Tatbestand eines 
Ersatzwirtschaftsguts erfüllten. Dazu wäre die Funktionsgleichheit der erworbenen Anteile im Verhältnis 
zur aufgegebenen Minderheitsbeteiligung erforderlich gewesen. 

Vorübergehende konzerninterne Abordnung nach Großbritannien führt 
nicht zur Verlagerung der Steuerpflicht 
Ein in Deutschland ansässiger und auch dort beschäftigter Arbeitnehmer wurde konzernintern für 
107 Tage bei einer Konzerngesellschaft in Großbritannien tätig. Seine Vergütung bezog er unverändert 
von dem deutschen Unternehmen. Konzernintern erfolgte für ihn lediglich eine Kostenverteilung nach 
einem allgemeinen Verrechnungsschlüssel. 
Das Finanzgericht Münster folgte der Ansicht des Arbeitnehmers nicht, dass für die Zeit seiner Tätigkeit in 
Großbritannien das dortige Konzernunternehmen als sein wirtschaftlicher Arbeitgeber anzusehen wäre. Es 
begründete seine Auffassung damit, dass der Arbeitnehmer keine 183 Tage in Großbritannien verbracht 
habe. Die Vergütung wurde unverändert von dem deutschen Konzernunternehmen gezahlt. Eine 
konzerninterne Verrechnung nach einem allgemeinen Verteilungsschlüssel reicht nicht aus, um das 
britische Unternehmen als wirtschaftlichen Arbeitgeber anzusehen. 
Das Besteuerungsrecht verblieb in Folge in Deutschland. 

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern 
zur privaten Nutzung 
Werden Arbeitnehmern vom Arbeitgeber Fahrräder zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, ist der 
daraus resultierende geldwerte Vorteil als Sachlohn zu versteuern. Er ist monatlich mit 1 % des auf volle 
100 € abgerundeten unverbindlichen Preises des Herstellers einschl. Umsatzsteuer anzusetzen. Dadurch 
werden Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte und Heimfahrten im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung abgegolten. 
Handelt es sich um Fahrräder, die als Kraftfahrzeug einzuordnen sind, kommen die für die Privatnutzung 
von Fahrzeugen geltenden Regelungen zur Anwendung. Neben der Anwendung der 1 %-Regelung sind 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 0,03 % und für Familienheimfahrten 0,002 % 
des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer in Ansatz zu bringen. Alternativ besteht zu diesen 
pauschalen Wertansätzen die Möglichkeit, aufgrund von Einzelnachweisen über die für das Fahrrad 
entstandenen Kosten eine Aufteilung entsprechend dem prozentualen Verhältnis zwischen privat und 
beruflich gefahrenen Kilometern vorzunehmen. 
Nach einer Information der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen sind die vorstehenden Grundsätze 
auch bei vom Arbeitgeber geleasten Fahrrädern anzuwenden. Dabei kommt es entscheidend darauf an, 
ob das Fahrrad auch wirtschaftlich dem Arbeitgeber zuzuordnen ist. 
Ist der Arbeitnehmer nach den vertraglichen Regelungen Leasingnehmer und trägt er die Leasingraten, 
kann er die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte als 
Werbungskosten geltend machen. Andererseits kann für ihn ein geldwerter Vorteil darin liegen, dass der 
Arbeitgeber ihn nur mit einer verbilligten Leasingrate belastet. Als geldwerter Vorteil ist der 



 

 

Preisunterschied zwischen den für dritte Personen üblichen und den tatsächlich belasteten 
Leasinggebühren zu versteuern. 

Entschädigungszahlungen für rechtswidrig geleistete Mehrarbeiten 
Eine Entschädigungszahlung an einen Arbeitnehmer für rechtswidrig geleistete Mehrarbeit gehört zu den 
steuerbaren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um Mehrarbeitsleistungen eines 
Feuerwehrmanns. Dieser hatte Überstunden über mehrere Jahre nicht mit Freizeitausgleich verrechnet, 
sondern einen finanziellen Ausgleich verlangt. Die zuständige Gemeinde leistete daraufhin eine 
Ausgleichszahlung für die in sechs Jahren geleisteten Überstunden. 
Der Feuerwehrmann vertrat die Auffassung, dass hier nicht steuerbarer Schadensersatz vorläge. Das 
Gericht folgte dem nicht und stellte klar, dass zu den steuerbaren Einkünften alle Einnahmen zählen, die 
dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Entgelt für 
Arbeitszeiten gezahlt wird, die in rechtswidriger Weise überschritten wurden. 

Ertragsteuerliche Behandlung der Vergütungsvorschüsse bei 
bilanzierenden Insolvenzverwaltern 
Die Festsetzung der Insolvenzverwaltervergütung erfolgt erst mit Beendigung des Insolvenzverfahrens. 
Gleichwohl kann der Insolvenzverwalter bereits während des Verfahrens einen Vorschuss auf die 
Vergütung und die Auslagen aus der Insolvenzmasse entnehmen, wenn das Insolvenzgericht zustimmt. 
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf entschiedenen Verfahren hatte ein Insolvenzverwalter einen vom 
Insolvenzgericht bewilligten Vergütungsvorschuss erhalten. Diesen Vorschuss bilanzierte er als 
erfolgsneutrale Anzahlung. 
Dieser Auffassung folgte das Finanzgericht nicht. Es entschied, dass bei bilanzierenden 
Insolvenzverwaltern der Vergütungsvorschuss erfolgswirksam zu erfassen ist. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht bei längerem Leerstand 
Steht eine Eigentumswohnung in einer sanierungsbedürftigen Wohnanlage längere Zeit leer, weil die 
finanziellen Mittel für eine Gesamtsanierung fehlen, ist bei einem Leerstand von mehr als sechs Jahren 
vom Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht auszugehen. 
Die Mitglieder einer sanierungsbedürftigen Wohnungsanlage hatten die heruntergekommenen 
Wohnungen mehrere Jahre vermietet und sodann Sanierungsarbeiten in Angriff genommen. Die dafür von 
den Miteigentümern gezahlte Sonderumlage wurde jedoch teilweise unterschlagen, die 
Sanierungsmaßnahmen mussten abgebrochen werden. Dies führte zu einem Leerstand der 
Mietwohnungen. Da auch nach Ablauf von fünf Jahren nicht abzusehen war, ob jemals die erforderliche 
Gesamtsanierung der Wohnanlage zum Abschluss gebracht werden kann, wurde eine 
Einkunftserzielungsabsicht ab dem sechsten Jahr verneint. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern) 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die Ergänzung einer unvollständigen 
Rechnung zurückwirkt. Der Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen Rechnung bleibt erhalten. Dieses 
Urteil widerspricht dem deutschen Recht, das eine solche Rückwirkung nicht anerkennt. 
In dem entschiedenen Fall ging es konkret um die Ergänzung der ursprünglich ausgestellten Rechnung 
um eine fehlende Steuer-Nummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das Gericht begründete 
seine Auffassung u. a. damit, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen Anforderungen, 
die an eine Rechnung gestellt werden, erfüllt sind. Die Angabe z. B. der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern gehört zu den formellen Bestandteilen einer Rechnung. Diese 
können auch nachträglich ergänzt werden. 

Nicht umsatzsteuerbare Teilgeschäftsveräußerung bei Veräußerung eines 
verpachteten Geschäftshauses und anschließender teilweiser 
Eigennutzung durch den Erwerber 
Veräußert ein Unternehmer sein Unternehmen oder einen in der Gliederung des Unternehmens gesondert 
geführten Betrieb im Ganzen, liegt eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung vor, wenn der 



 

 

Erwerber beabsichtigt, das Unternehmen fortzuführen. Bei der Veräußerung eines verpachteten 
Geschäftshauses setzt die Geschäftsveräußerung damit voraus, dass der Erwerber die Verpachtung 
fortsetzt. 
Veräußert der Unternehmer ein verpachtetes Geschäftshaus und nutzt der Erwerber das Gebäude 
anschließend teilweise für eigene Zwecke, liegt nur hinsichtlich des weiterhin verpachteten Teils eine nicht 
umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung vor. Ob der verpachtete Teil ein zivilrechtlich selbstständiges 
Wirtschaftsgut darstellt, ist unerheblich. 
In den Verhandlungen über den Grundstückskaufvertrag muss deshalb geklärt werden, inwieweit der 
Erwerber beabsichtigt, die Verpachtung fortzusetzen. Soll der Erwerbsvorgang der Umsatzbesteuerung 
unterliegen, kann dies bei Vorliegen der Optionsvoraussetzungen nur hinsichtlich des vom Erwerber für 
eigene betriebliche Zwecke genutzten Grundstücksteils erfolgen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Bereitstellen einer Datenbank im Internet stellt eine „auf elektronischem 
Weg erbrachte sonstige Leistung“ dar 
Wird eine sonstige Leistung auf elektronischem Weg u. a. an eine Privatperson (Leistungsempfänger) 
erbracht, ist Ort der Leistung der Wohnsitz des Leistungsempfängers. Wohnt der Leistungsempfänger in 
Deutschland, unterliegt damit ein ausländischer Unternehmer im Inland der Umsatzsteuer. 
Eine sonstige Leistung wird auf elektronischem Weg erbracht, wenn sie über das Internet oder ein 
ähnliches elektronisches Netz erbracht wird, ihrer Art nach im Wesentlichen automatisiert und nur mit 
minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne Informationstechnologie nicht möglich wäre. Der 
Bundesfinanzhof sieht diese Voraussetzungen regelmäßig als erfüllt an, wenn ein Unternehmer auf einer 
Internet-Plattform seinen Mitgliedern gegen Entgelt eine Datenbank mit einer automatisierten Such- und 
Filterfunktion zur Verfügung stellt. Im konkreten Fall ging es um eine Datenbank zur Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitgliedern im Sinne einer Partnervermittlung. Die „menschliche Leistung“ muss den eigentlichen 
Leistungsvorgang, hier also die Suche nach einem Partner/einer Partnerin, betreffen. Deshalb stellen 
weder die ursprüngliche Inbetriebnahme der Datenbank noch deren Wartung eine zu berücksichtigende 
„menschliche Leistung“ dar. Die „menschliche Leistung“ der Nutzer ist für die Beurteilung der Leistung des 
Unternehmers unbeachtlich. 

Keine Grunderwerbsteuer auf Gebäudeherstellungskosten bei Übernahme 
einer Bauverpflichtung im Grundstückskaufvertrag 
Beim Erwerb eines unbebauten Grundstücks unterliegt grundsätzlich nur das Entgelt für den Erwerb des 
Grundstücks der Grunderwerbsteuer. Schließt der Grundstückskäufer im Zusammenhang mit dem 
Grundstückserwerb einen Vertrag zur Bebauung des Grundstücks, erhöhen die Bauerrichtungskosten die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. Es liegt ein sogenanntes einheitliches Vertragswerk vor. 
Voraussetzung für das Vorliegen eines einheitlichen Vertragswerks ist, dass der Bauunternehmer in ein 
Vertragsgeflecht einbezogen ist, er muss zur Veräußererseite gehören. Dies ist regelmäßig anzunehmen, 
wenn die auf Veräußererseite auftretenden Personen (Grundstücksverkäufer, Architekten, 
Bauunternehmer) entweder personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden sind oder 
aufgrund von Abreden auf den Abschluss sowohl des Grundstückskaufvertrags als auch der Verträge, die 
der Bebauung des Grundstücks dienen, hinwirken. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs reicht allein die im Grundstückskaufvertrag übernommene 
Verpflichtung des Grundstückskäufers, das Grundstück zeitnah nach den gestalterischen Vorgaben des 
Veräußerers zu bebauen, zur Annahme eines einheitlichen Vertragswerks nicht aus. Kann der 
Bauunternehmer nicht der Veräußererseite zugerechnet werden, z. B. weil der Grundstückskäufer diesen 
selbstständig ohne Mitwirkung des Grundstücksveräußerers aussucht, liegt kein einheitliches 
Vertragswerk vor. Im Zweifelsfall hat das Finanzamt nachzuweisen, dass der Bauunternehmer zur 
Veräußererseite gehört. 

Zuparken einer Grundstückseinfahrt als Selbsthilferecht des Vermieters 
Einem Vermieter steht grundsätzlich ein Pfandrecht an den von seinem Mieter eingebrachten pfändbaren 
Sachen zu, um Forderungen aus dem Mietverhältnis zu sichern. In dem vom Kammergericht Berlin 
entschiedenen Fall hatte der Vermieter die Grundstückseinfahrt seines Mieters zugeparkt, um zu 
verhindern, dass wertvolles Zubehör aus dessen Kfz-Werkstatt weggebracht werden konnte. Jedoch ist 
Vorsicht bei der Ausübung dieses Selbsthilferechts geboten. Maßgeblich ist, ob die Gegenstände dem 
Pfandrecht unterliegen oder zum Schutz des Mieters unpfändbar sind. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Handlung des Vermieters nicht durch sein Selbsthilferecht 
gerechtfertigt, da sich keine pfändbaren Sachen in der Werkstatt befanden. Die Maschinen und 
Werkzeuge der Kfz-Werkstatt sind in diesem Fall nicht pfändbar, weil der Mieter ohne diese seine 



 

 

Erwerbstätigkeit nicht weiter ausüben kann. Bei einem in der Einfahrt geparkten Fahrzeug war nicht 
sichergestellt, dass dieses im Eigentum des Mieters stand. Folglich war das Zuparken der 
Grundstückseinfahrt nicht durch das Vermieterpfandrecht gedeckt. 

Taubenfüttern auf dem Balkon ist verboten 
Das Anlocken und Füttern von Tauben auf dem Balkon einer Wohnung ist vielerorts bereits gesetzlich 
verboten. Aber auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft hat in der Regel einen 
Unterlassungsanspruch gegen einen Eigentümer, der Tauben auf seinem Balkon füttert. Dies hat das 
Amtsgericht München entschieden. 
Ein Eigentümer hatte auf seinem Balkon Wassergefäße als Vogeltränke aufgestellt, an der Decke 
Meisenknödel und Behälter mit Sonnenblumenkernen aufgehängt und in den Blumenkästen Rosinen als 
Vogelfutter ausgelegt. Auf dem Balkon hielten sich täglich viele Tauben auf. Die Eigentümergemeinschaft 
verlangte die Einstellung der Fütterung. Hausdach und Balkon seien bereits erheblich durch Taubenkot 
verschmutzt. Ferner sei bekannt, dass Taubenkot ein Überträger von Keimen und Krankheiten sei. Der 
beklagte Eigentümer änderte sein Verhalten jedoch nicht und führte aus, dass die Meinung, Taubenkot 
übertrage Krankheiten, bloße Panikmacherei sei. 
Das Gericht gab der Eigentümergemeinschaft Recht und verurteilte den Eigentümer, es zu unterlassen, 
auf dem Balkon verwilderte Tauben zu füttern und durch das Auslegen von Futter anzulocken. Dieser 
verstoße einerseits gegen die Hausordnung. Daneben habe die Gemeinschaft auch einen gesetzlichen 
Anspruch auf Unterlassen der Taubenfütterung. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestehe allgemein 
eine Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Dieses Gebot der Rücksichtnahme sei unzweifelhaft durch 
das Auslegen von Vogelfutter verletzt. Neben der Gefahr der Verschmutzung des 
Gemeinschaftseigentums bestehe auch nach allgemeiner Lebenserfahrung eine konkrete 
Gesundheitsgefährdung durch von Tauben verbreitete Parasiten oder durch Taubenkot. 

Der Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software stellt keine 
unlautere Geschäftspraxis dar 
Eine Geschäftspraxis, die im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software besteht, ohne dass der 
Verbraucher die Möglichkeit hat, dasselbe Computermodell ohne vorinstallierte Software zu beziehen, 
stellt an sich keine unlautere Geschäftspraxis im Sinne der einschlägigen EU-Normen dar. Das gilt nicht, 
wenn eine solche Praxis den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widerspricht und in Bezug auf 
dieses Ereignis das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflusst oder 
dazu geeignet ist, es wesentlich zu beeinflussen. 
Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. 
Auch das Fehlen einer Preisangabe für die einzelnen vorinstallierten Programme im Rahmen eines 
solchen Kopplungsangebots stellt keine irreführende Geschäftspraxis dar. 

Ein Jahr altes Kfz kann noch Neufahrzeug sein 
Ein Kfz darf noch als Neufahrzeug verkauft werden, 
· wenn es aus neuen Materialien zusammengesetzt und unbenutzt ist, 
· solange das Modell unverändert weitergebaut wird, 
· wenn das verkaufte Fahrzeug keine durch längere Standzeiten bedingten Mängel aufweist und 
· wenn zwischen Herstellung und Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr als zwölf Monate liegen. 

Da diese Voraussetzungen vorlagen, hat das Oberlandesgericht Hamm das Anliegen eines Käufers 
zurückgewiesen, der den Kaufvertrag rückabwickeln wollte. Er hatte Ende September 2012 einen 
Mercedes CL 500 für über 100.000 € bestellt. Einen Monat später übernahm er, in Kenntnis des 
Produktionsjahres, das bereits Ende September 2011 produzierte Kfz. Dass der Käufer nur ein im Jahr 
2012 hergestelltes Kfz kaufen wollte, konnte er nicht beweisen. Im Kaufvertrag war das nicht ausdrücklich 
vereinbart worden. 

Gebrauch eines formunwirksamen Testaments führt nicht zur 
Erbunwürdigkeit 
Wenn ein Abkömmling (hier die Tochter) von einem Testament Gebrauch macht, das von dem Erblasser 
(hier der Mutter) nicht eigenhändig geschrieben, sondern nur unterschrieben wurde, handelt es sich nicht 
um eine Urkundenfälschung, die zur Erb- oder Pflichtteilsunwürdigkeit des Abkömmlings führt. Dies hat 
das Oberlandesgericht Hamm (OLG) entschieden. 



 

 

In dem zugrunde liegenden Fall hatte die Tochter der Erblasserin ein Testament vorgelegt, welches von 
ihrer Mutter nicht handschriftlich geschrieben, sondern nur unterschrieben war. Den Text des Testaments 
hatte – angeblich ohne Wissen der Tochter – der Ehemann der Tochter geschrieben. 
Als die Tochter einen Pflichtteilsanspruch gegen den berechtigten Erben, ihren Bruder, geltend machte, 
wandte dieser ein, ihr Pflichtteilsanspruch sei entfallen, weil sie sich durch die Vorlage des 
formunwirksamen Testaments einer Urkundenfälschung schuldig gemacht habe. 
Dem folgte das OLG nicht, sondern sprach der Tochter ihren Pflichtteil zu. Es habe sich im vorliegenden 
Fall nicht um eine unechte Urkunde gehandelt, denn die Mutter sei Ausstellerin des formunwirksamen 
Testaments gewesen. Durch ihre Unterschrift unter den von ihrem Schwiegersohn geschriebenen Text 
habe sie sich dessen Inhalt zu eigen gemacht. 

Mehrkosten bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag 
Ein Reiseveranstalter darf bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag den Kunden mit denjenigen 
Mehrkosten belasten, die sich daraus ergeben, dass die Tarifbedingungen der Luftverkehrsunternehmen 
nach bestätigter Buchung keinen Wechsel in der Person des Fluggastes zulassen und deshalb eine neue 
Flugbuchung erfordern. Das gilt selbst dann, wenn die Mehrkosten den ursprünglichen Reisepreis 
übersteigen. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In den beiden zugrunde liegenden Fällen war jeweils ein Reisender zwei Tage vor Abflug erkrankt. Auf 
Anfrage der Kunden teilte der Reiseveranstalter mit, dass eine Umbuchung durch Eintritt anderer 
Personen in den Reisevertrag den Erwerb neuer Flugtickets mit entsprechenden Mehrkosten erfordere. 
Nach der Entscheidung des Gerichts muss der Reiseveranstalter dem Kunden zwar die Übertragung des 
Anspruchs auf die Reiseleistungen auf einen Dritten ermöglichen. Hierdurch entstehende Mehrkosten 
muss er jedoch nicht selbst tragen, sondern kann den Kunden und den Dritten damit belasten, die hierfür 
als Gesamtschuldner haften. 

Rücktrittsrecht von Käufern wegen VW-Abgasskandal 
In zwei vom Landgericht Krefeld entschiedenen Fällen hatten zwei Autokäufer jeweils einen Audi-Pkw bei 
einem Vertragshändler erworben und später unter Bezugnahme auf den sog. VW-Abgasskandal den 
Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. 
Das Landgericht hat die Rücktritte für wirksam erachtet und das Autohaus verurteilt, die betreffenden 
Fahrzeuge zurückzunehmen und im Gegenzug den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung für 
die gefahrenen Kilometer an den jeweiligen Käufer zurückzuzahlen. 
Nach Auffassung des Gerichts ist es den klagenden Kunden nicht zumutbar, dem Vertragshändler die 
gesetzlich grundsätzlich vorgeschriebene Möglichkeit einer Nacherfüllung einzuräumen. Zum 
entscheidenden Zeitpunkt des Rücktritts sei noch nicht klar gewesen, ob die geänderte Software zur 
Motorsteuerung vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt werde, wann dies geschehe und wann die 
Fahrzeuge dann nachgerüstet würden. Eine Minderung des Kaufpreises als Alternative scheide schon 
deshalb aus, weil die betroffenen Fahrzeuge ohne Nachrüstung von den Zulassungsämtern stillgelegt 
würden. 

Mietfahrzeug: Sorgfaltspflicht bezüglich der notwendigen Kraftstoffsorte 
In einem vom Amtsgericht München entschiedenen Fall nahm eine gewerbliche Autovermietung eine 
Fahrzeugmieterin auf Ersatz des Schadens an einem Mietfahrzeug in Höhe von ca. 1.150 € in Anspruch, 
der durch eine Falschbetankung (Benzin statt Diesel) des Wagens entstanden war. 
Die Mieterin verweigerte die Zahlung mit der Begründung, dass das ihr ursprünglich vermietete Fahrzeug 
mit einem Benzinmotor von der Autovermietung gegen ein Fahrzeug mit einem Dieselmotor ausgetauscht 
worden war. Beim Austausch sei ihr versichert worden, dass es sich um ein vergleichbares Fahrzeug 
handelt; ein Hinweis auf die unterschiedliche Kraftstoffart sei nicht erfolgt. Den Aufdruck auf dem 
Tankdeckel habe sie beim Betanken aufgrund von Dunkelheit und Schneetreiben nicht erkennen können. 
Das Gericht gab der Klage statt und damit der Autovermietung Recht. Nach Auffassung des Gerichts ist es 
eine Selbstverständlichkeit, sich vor dem Tankvorgang eines fremden, nur vorübergehend gemieteten 
Fahrzeugs über den zulässigen Kraftstoff zu informieren bzw. sich zu vergewissern, dass der richtige 
Kraftstoff getankt wird. Außerdem habe der rote Tankdeckel mit dem weißen Aufdruck „Diesel“ bei der 
Öffnung des Tankdeckels in einer üblicherweise ausreichend beleuchteten Tankstelle ins Auge stechen 
müssen. 

 



 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 
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